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 Veröffentlicht am 12.06.2003

Beachte

Blutalkoholanalyse, gleichwertiges Beweismittel, Atemluftuntersuchung, Manipulationen, ausgeschlossen Rechtssatz

Die mit der Blutprobe des Berufungswerbers durchgeführte Blutalkoholanalyse ist kein gleichwertiges Beweismittel

gegenüber dem Ergebnis der Atemluftuntersuchung, da das Blut nicht von einem im ö4entlichen Sanitätsdienst

stehenden Arzt abgenommen wurde und zudem nicht von der Gendarmerie oder der Polizei zum

gerichtsmedizinischen Institut gebracht wurde. Manipulationen an der Blutprobe können somit nicht ausgeschlossen

werden.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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